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FAQ Wie sind die in dem Steckbrief 2.1.3 Flächeninanspruchnahme & -versiegelung 
genannten Begriffe "GRZ", "bebaute" sowie "unbebaute", "unbebaubare" und "nicht 
bebaubare" Flächen im Hilfsmittel und in den Anforderungen definiert?   
 
 
In dem HILFSMITTEL NaWoh 4.0_2.1.3 Flächeninanspruchnahme sind die "Bebauten Flä-
che (über Dachflächen)" durch die GRZ zu ermitteln. Dieser Wert deckt sich mit der jeweils in 
den Anforderungen 213.01 (§30 BauGB), 213.02 (§34 BauGB) und 213.03 (§35 BauGB) ge-
nannten, für das Bauvorhaben zulässigen GRZ. Maßgeblich sind neben der Baunutzungs-
verordnung die für das jeweilige Bauvorhaben geltenden behördlichen Festsetzungen. Die 
folgende Bezugnahme auf Begriffe und Systematik der BauNVO erfolgt zur begrifflichen Er-
läuterung. 
 
Die einzugebende GRZ, die im Hilfsmittel die bebauten Flächen (über Dachflächen) als 
SOLL-Wert begrenzt, orientiert sich an der im §19 (1) BauNVO  behandelten Grundflächen-
zahl GRZ, die angibt, wieviel Grundfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig sind, 
als der Anteil, der laut §19(2) von baulichen Anlagen überdeckt werden darf. 
  
Die in dem HILFSMITTEL als "unbebaubare Flächen" bezeichneten Flächen decken Grund-
stücksflächen ab, die zum einem in Rasen oder Erde und zum anderen im  unterschiedlichen 
Maße versiegelte (leicht, stark oder voll versiegelt) bzw. unterbaute Flächen differenziert 
werden. Demzufolge sind auch die Unterbauungen behandelnden  Flächen in den Anforde-
rungen 213.08 ("Unterbauungen nicht bebaubarer Flächen") und 213.09 ("unbebaute Bau-
platzfläche") Teil der unbebaubaren Flächen.  
 
Diese Flächen orientieren sich an den im §19 (4) BauNVO  behandelten Grundflächen von 
(erstens) Garagen, Stellplätzen und Zufahrten (zweitens) Nebenanlagen gem. § 14 und (drit-
tens) Unterbauungen. Hier werden demnach über die in §19 (1) und (2) genannten Grundflä-
chen hinausgehende, zusätzliche Flächen behandelt, durch die die in §19 (1) und (2) ge-
nannte zulässige Grundflächenzahl (1) bzw. Grundfläche (2) um bis zu bis zu 50 vom Hun-
dert überschritten werden darf, höchstens jedoch bis zu einer Grundflächenzahl von 0,8. 
  
Zur Erläuterung folgen wir dieser Zeichnung auf Seite 16 im Dokument "GFZ und GRZ-Be-
rechnung, Informationen der Lokalbaukommission" der Landeshauptstadt München (Referat 
für Stadtplanung und Bauordnung) vom  August 2022. "Bebaute" Flächen sind hier blau, "un-
bebaubare" bzw. "nicht bebaubare" Flächen grün angelegt. Auch hier gelten die für das je-
weilige Bauvorhaben geltenden behördlichen Festsetzungen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zugriff am 17.02.2026  
https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:802dffd1-9b17-4f01-8380-
b209b9c96f8f/gfz_grz.pdf 
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